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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 19. Januar 2012 gemäß Artikel 29 Absatz 
2 seiner Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten: 

„Soziale Landwirtschaft: Green Care und Sozial- und Gesundheitspolitik“. 

Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz nahm 
ihre Stellungnahme am 22. November 2012 an. 

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 485. Plenartagung am 12./13. Dezember 2012 (Sitzung vom 
12. Dezember) mit 124 Stimmen bei 3 Enthaltungen folgende Stellungnahme: 

1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

1.1 Die soziale Landwirtschaft ist eine neuartige Heran
gehensweise, die zwei Konzepte miteinander verknüpft: die mul
tifunktionale Landwirtschaft und die Sozial- bzw. Gesundheits
dienstleistungen auf lokaler Ebene. Durch die Erzeugung von 
Agrarprodukten trägt sie zum Wohlbefinden und zur gesell
schaftlichen Eingliederung von Menschen mit besonderen Be
dürfnissen bei. Die zunehmende Bedeutung der sozialen Land
wirtschaft hat den EWSA dazu veranlasst, eine Initiativstellung
nahme zu diesem Thema zu erarbeiten. 

1.2 Die soziale Landwirtschaft hat sich in ganz Europa in 
Formen ausgebreitet, die sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
zahlreiche Unterschiede hinsichtlich des Ansatzes, der Beziehun
gen zu den anderen Branchen und der Finanzierung aufweisen. 

1.3 Es ist jedoch eine Definition der sozialen Landwirtschaft 
auf europäischer Ebene notwendig, um einzugrenzen, welche 
Aktivitäten zu ihr zu zählen sind, und um einen Rahmen und 
Kriterien festzulegen, einschließlich Qualitätskriterien, denen die 
Aktivitäten entsprechen müssen, damit ihnen in den einzelnen 
Politikbereichen eine Unterstützung gewährt werden kann. Die 
Definition darf jedoch nicht zu restriktiv sein, damit dieser sich 
ständig weiterentwickelnde Bereich nicht in ein zu starres Kor
sett gezwängt wird. 

1.4 Da es weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene 
einen Rechtsrahmen für die soziale Landwirtschaft gibt, mangelt 
es an Koordination zwischen den unterschiedlichen politischen 
Maßnahmen und/oder den betroffenen Einrichtungen. Der 
EWSA ist der Auffassung, dass sowohl die EU-Institutionen 
als auch die regionalen und nationalen Behörden und Einrich
tungen die soziale Landwirtschaft durch die Errichtung eines 
angemessenen und förderlichen Rechtsrahmens und die Umset
zung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen anregen und 
unterstützen sollten. 

1.5 Da nur wenige, bruchstückhafte Statistiken über die so
ziale Landwirtschaft vorliegen, wäre es in den Augen des EWSA 
sinnvoll, ein Programm zur statistischen Forschung einzuführen, 
um die soziale Landwirtschaft und ihre unterschiedlichen For
men in den Mitgliedstaaten in Zahlen zu fassen und eingehen
der zu untersuchen. Diese Datenbank könnte erweitert werden, 
um Forschungsprogramme in jedem Mitgliedstaat zu fördern. 

1.6 Die soziale Landwirtschaft muss durch die interdiszipli
näre Forschung in unterschiedlichen Bereichen unterstützt wer
den, um empirische Ergebnisse zu belegen, die Auswirkungen 
und Vorteile der sozialen Landwirtschaft aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu untersuchen (aus gesellschaftlicher, wirtschaftli
cher, gesundheitlicher, persönlicher Sicht usw.) und die Verbrei
tung der in der Praxis erworbenen Kenntnisse zu gewährleisten. 
In diesem Sinne ist es wichtig, die auf europäischer Ebene durch 
das SoFar-Projekt und die COST-Aktion eingeleiteten Bemühun
gen zur Zusammenarbeit im nächsten Rahmenprogramm Hori
zont 2020 für den Zeitraum 2014-2020 zu fördern und aus
zubauen. 

1.7 Der EWSA hält es ebenfalls für dringend erforderlich, 
Netze der sozialen Landwirtschaft zu errichten und auszubauen, 
um die erworbenen Kenntnisse mitzuteilen, Erfahrungen aus
zutauschen und das Bewusstsein zu schärfen. Zudem wären 
eine gemeinsame Interessenvertretung der sozialen Landwirt
schaft auf politischer Ebene sowie die Einrichtung eines Dach
verbandes auf europäischer Ebene wünschenswert. Dadurch 
würden der Austausch zwischen den betroffenen Akteuren 
und die Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft gestärkt 
werden. 

1.8 Zur Gewährleistung eines hohen Qualitäts- und Kom
petenzniveaus bei den Aktivitäten der sozialen Landwirtschaft 
sollte zudem ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung der 
Akteure gerichtet werden, und zwar sowohl der Betreuer als 
auch der Personen mit besonderen Bedürfnissen, denen diese 
Betreuung zugutekommt. 

1.9 Damit sie sich in ganz Europa entwickelt, braucht die 
soziale Landwirtschaft ein günstiges Umfeld, eine stärkere Ein
beziehung der Zivilgesellschaft und eine erfolgreiche Zusam
menarbeit zwischen den einzelnen Politikbereichen und Verwal
tungen (Gesundheit, Soziales, Landwirtschaft, Beschäftigung) auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Mit an
deren Worten: Die öffentlichen Stellen sollten die soziale Land
wirtschaft anerkennen und gezielt unterstützen, indem sie ihr 
dauerhaften Zugang zu Finanzmitteln gewähren, welche unter
schiedliche Aspekte dieser Art der Landwirtschaft abdecken.
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1.10 Zudem könnte es sinnvoll sein, dass die Europäische 
Kommission eine dauerhafte Struktur schafft, die alle betroffe
nen Generaldirektionen zusammenbringt. Ähnliche Strukturen 
könnten in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden. Darüber 
hinaus sollte die Kommission die Ausarbeitung einer Vergleichs
studie über die Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten 
und ihre Kosten anregen, um das durch Projekte der sozialen 
Landwirtschaft erzielbare Einsparungspotenzial zu steigern. 

1.11 Der EWSA begrüßt es, dass die Kommissionsvorschläge 
für den Zeitraum 2014-2020 der sozialen Landwirtschaft neue 
Perspektiven eröffnen. Es erscheint ihm jedoch notwendig, sie 
im kommenden Programmzeitraum noch stärker zu unterstüt
zen. In diesem Zusammenhang sollten die EU und die Mitglied
staaten die einzelnen Politikfelder, die die soziale Landwirtschaft 
betreffen, koordinieren. Der EWSA meint, dass die Mitgliedstaa
ten und die einzelnen, für die Verwaltung der europäischen 
Mittel zuständigen und verantwortlichen (nationalen und ge
meinschaftlichen) Behörden enger zusammenarbeiten sollten, 
um die Hindernisse beim Zugang zu den Strukturfonds zu be
seitigen und den Zugang für die Akteure vor Ort zu verein
fachen. 

1.12 Der gemeinsame strategische Rahmen bietet die Mög
lichkeit, unterschiedliche Fonds im Rahmen einer Mehrfach
finanzierungsstrategie miteinander zu kombinieren. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission die Mitgliedstaaten 
dazu anregen, die soziale Landwirtschaft in ihrer Programmpla
nung zu erwähnen und nach einem ganzheitlichen Ansatz ge
zielte Programme auszuarbeiten, damit diese Branche die einzel
nen Strukturfonds stärker nutzen kann. Eine weitere Möglichkeit 
bestünde darin, Teilprogramme zum Thema „soziale Landwirt
schaft“ auszuarbeiten oder die auf diesem Gebiet durchgeführten 
LEADER-Projekte weiterhin zu unterstützen. 

2. Allgemeine Bemerkungen 

2.1 Seit Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die soziale Land
wirtschaft so ziemlich überall im europäischen ländlichen Raum 
als neue, wirtschaftlich nachhaltige Praktik etabliert, und die 
Erfahrungen auf diesem Gebiet nehmen beständig zu. Die Ge
samtheit dieser Aktivitäten wird unter dem Begriff „soziale 
Landwirtschaft“ zusammengefasst. Andere Begriffe hierfür sind 
„Farming for health“, „Care Farming“, „Green Care“ oder auch „Green 
Therapies“. Diese Begriffe beziehen sich allesamt auf unterschied
liche Praktiken oder Aktivitäten im Bereich der Pflege, der ge
sellschaftlichen Wiedereingliederung, der Ausbildung und der 
Rehabilitation benachteiligter Menschen oder auf die Ausbildung 
von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Aktivitäten 
erlauben Menschen in schwierigen Lebenslagen, den Kontakt 
zu einer Produktionstätigkeit und der Natur wiederzufinden, 
und tragen somit zu ihrem Wohlbefinden, einer Verbesserung 
ihres Gesundheitszustandes und ihrer gesellschaftlichen Einglie
derung bei. Sie vereinfachen das Lernen, steigern das Selbst
bewusstsein und verstärken dadurch auch die Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben. 

In diesem Sinne ist die soziale Landwirtschaft eine innovative 
Herangehensweise, die zwei Konzepte miteinander verknüpft: 
die multifunktionale Landwirtschaft und die Sozial- bzw. Ge
sundheitsdienstleistungen auf lokaler Ebene. Einerseits ist sie 
eng mit dem multifunktionalen Charakter der Landwirtschaft 

verbunden und passt nahtlos zum Konzept der ländlichen Ent
wicklung, da sie den Landwirten die Möglichkeit zur Diversifi
zierung ihrer Einkommen bietet. Andererseits ist sie der Gesell
schaft dienlich, da sie Sozialdienstleistungen erbringt und die 
bestehenden Dienste zugunsten der Landbewohner verbessert, 
indem sie die Ressourcen der Landwirtschaft und des ländlichen 
Raums im weitesten Sinne nutzt. 

2.2 Obgleich die Praktiken in der sozialen Landwirtschaft in 
Europa zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen, insofern, als sie 
eng mit den traditionellen Aktivitäten der ländlichen Wirtschaft 
verknüpft sind und in Landwirtschaftsbetrieben stattfinden (Bio
höfe, arbeitsintensive Tätigkeiten, hohe Multifunktionalität, Ein
bettung in die Umgebung, hoher Diversifizierungs- und Flexibi
litätsgrad), so gibt es doch auch zahlreiche Unterschiede zwi
schen den Ländern je nach Geschichte, Ansatz und Ausrichtung. 
Auch wenn die Konzepte sehr unterschiedlich sind, lassen sich 
drei Grundansätze herauskristallisieren: 

— der institutionelle Ansatz, bei dem öffentliche Einrichtungen 
bzw. Gesundheitseinrichtungen überwiegen (vorwiegend in 
Deutschland, Frankreich, Irland, Slowenien); 

— der private Ansatz, aufbauend auf den Therapiehöfen (vor
wiegend in den Niederlanden und im flämischen Teil Bel
giens); 

— der gemischte Ansatz, aufbauend auf sozialen Genossen
schaften und Privathöfen (vorwiegend in Italien). 

2.3 Auch die Ausrichtung ist jeweils anders: In Italien und 
Frankreich steht die soziale Landwirtschaft im Wesentlichen im 
Zeichen des Sozial- und Pflegewesens, in den Niederlanden fällt 
sie eher in den Bereich des Gesundheitssystems, in Flandern in 
den der Landwirtschaft, und in Deutschland, Großbritannien, 
Irland und Slowenien positioniert sie sich zwischen dem Sozial- 
und Pflegewesen und dem Gesundheitswesen. 

2.4 Auch die Finanzierungsformen sind von Land zu Land 
unterschiedlich: 

— öffentliche Projekte und Wohltätigkeitsaktionen, die sich auf 
Wohlfahrtsverbände (Italien, Frankreich) und soziale Genos
senschaften (Italien) stützen; 

— öffentliche Gelder (Gesundheits-, Pflege- und Bildungswesen) 
für öffentliche Einrichtungen (Deutschland, Irland, Slowe
nien), Landwirtschaftsbetriebe (Niederlande) oder soziale Ge
nossenschaften (Italien); 

— Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, um die Grün
dung und Entwicklung sozialer Bauernhöfe im Programm
planungszeitraum 2007-2013 zu unterstützen (Italien); 

— direkter Zugang zu den Nahrungsmittelmärkten für ethische 
Produkte und Direktvertrieb (Frankreich, Italien). 

In der Praxis sind die Finanzierungsformen jedoch oftmals noch 
vielfältiger und gemischter.
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2.5 Die soziale Landwirtschaft ist unterschiedlich organisiert: 
Es kann sich um private Landwirtschaftsbetriebe handeln, die 
von einem Privatunternehmer geleitet werden, für den die so
ziale Landwirtschaft neben der Ausübung seiner normalen, 
marktbestimmten Produktion eine Diversifizierung der Einkom
mensquellen bedeutet, oder auch um Unternehmen oder soziale 
Genossenschaften, Verbände oder Stiftungen, d.h. Vereinigungen 
ohne Erwerbszweck. In anderen Fällen untersteht die soziale 
Landwirtschaft öffentlichen Stellen oder Einrichtungen des Ge
sundheitswesens, auch wenn sie in Landwirtschaftsbetrieben 
ausgeübt wird. 

3. Definition der sozialen Landwirtschaft 

3.1 Es ist nicht leicht, die soziale Landwirtschaft zu definie
ren, da sie eine breite Palette an unterschiedlichen Praktiken 
umfasst. Es ist jedoch eine Definition der sozialen Landwirt
schaft auf europäischer Ebene erforderlich, um einzugrenzen, 
welche Aktivitäten zu ihr zu zählen sind, und um einen Rah
men und Kriterien festzulegen, einschließlich Qualitätskriterien, 
denen die Aktivitäten entsprechen müssen, damit ihnen in den 
einzelnen Politikbereichen eine Förderung gewährt werden 
kann. Die Definition darf jedoch nicht zu restriktiv sein, damit 
dieser sich ständig weiterentwickelnde Bereich nicht in ein zu 
starres Korsett gezwängt wird. Im Gegenteil: Sie muss einen 
Rahmen vorgeben, der den notwendigen Freiraum lässt, um 
der Vielfalt an Aktivitäten und dem Bottom-up-Ansatz der so
zialen Landwirtschaft gerecht zu werden. 

3.2 Auch wenn die Aktivitäten im Bereich der sozialen Land
wirtschaft sehr heterogen sind, weisen sie doch stets zwei Ge
meinsamkeiten auf: 1) Sie finden auf einem Bauernhof statt und 
2) sie richten sich an Menschen mit vorübergehenden oder 
dauerhaften besonderen Bedürfnissen, auch im pädagogischen 
Bereich. Von daher trägt die soziale Landwirtschaft einerseits 
zum Wohlbefinden und zur Selbstentfaltung der Menschen, an
dererseits aber auch zur Entwicklung des ländlichen Raums und 
zu einem besseren Austausch zwischen Stadt und Land bei. 

3.3 Die soziale Landwirtschaft könnte demnach in einem 
ersten Schritt definiert werden als eine Reihe von Aktivitäten, 
bei denen landwirtschaftliche Ressourcen, also Pflanzen und 
Tiere, zur Schaffung sozialer Dienstleistungen in ländlichen 
oder stadtnahen Gebieten eingesetzt werden, z.B. Rehabilitation, 
Therapie, geschützte Beschäftigung, lebenslanges Lernen und 
andere, die gesellschaftliche Integration fördernde Aktivitäten 
(gemäß der Definition der COST-Aktion 866 „Green Care“; 
COST = europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wis
senschaft und Technik). Es geht dabei u.a. darum, auf einem 
Bauernhof als äußerem Rahmen die Bedingungen dafür zu 
schaffen, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen an den 
Alltagsarbeiten des Hofes mitwirken können, um ihnen in ihrer 
Entwicklung zu helfen und sie zu fördern und ihr Wohlbefinden 
zu steigern. 

3.4 Derzeit lassen sich vier Kernbereiche der sozialen Land
wirtschaft unterscheiden: 

a) Rehabilitations- und Therapiemaßnahmen; 

b) Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Inklusion; 

c) pädagogische Tätigkeiten; 

d) Personenbetreuung. 

4. Fehlen eines Rechtsrahmens auf europäischer und natio
naler Ebene 

4.1 Mit ihren therapeutischen Maßnahmen, den Aktivitäten 
zur Eingliederung in die Arbeitswelt und in die Gesellschaft oder 
auch den pädagogischen Maßnahmen liefert die soziale Land
wirtschaft zweifelsohne wertvolle öffentliche Dienstleistungen 
und trägt somit zur nachhaltigen Entwicklung bei. Außerdem 
kann sie durch die Diversifizierung von Aktivitäten und die 
damit verbundene Dynamik eine erhebliche Wirkung auf die 
lokale Entwicklung haben. 

4.2 Zahlreiche Initiativen in diesem Bereich wurden, von der 
Basis ausgehend, ins Leben gerufen, und es entstanden lokale 
Netze, die zu einer umfassenden Entwicklung der Gebiete ge
führt haben. Aus diesen Gründen steht die soziale Landwirt
schaft im Einklang mit der OECD-Veröffentlichung „Das neue 
Paradigma für den ländlichen Raum“ (2006), und daher wird sie 
auch ausdrücklich in den „OECD-Prüfberichten zur Politik für 
ländliche Räume“ der OECD-Länder (z.B. Italien) erwähnt. Die 
soziale Landwirtschaft wurde auch auf der OECD-Konferenz zur 
ländlichen Entwicklung in Québec (2009) erörtert. Diesbezüg
lich sei erwähnt, dass Initiativen im Bereich der sozialen Land
wirtschaft im Rahmen der Maßnahmen zur ländlichen Entwick
lung 2007-2013 (Schwerpunkte 3 und 4 des LEADER-Pro
gramms) und von Maßnahmen des Sozialfonds zur Förderung 
der sozialen Inklusion finanziert werden. 

4.3 Das Bewusstsein für das Potenzial der sozialen Landwirt
schaft nimmt auf allen Ebenen zu, und die Landwirtschaftsver
bände, die örtlichen Bevölkerungsgruppen und die Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen sehen die soziale Landwirtschaft in 
einem neuen Licht. Doch bislang haben nur wenige Länder 
sektorspezifische Regelungen auf nationaler oder regionaler 
Ebene eingeführt (Frankreich, Italien, Niederlande). Zudem lässt 
sich überall eine mangelnde Verknüpfung zwischen den einzel
nen, die soziale Landwirtschaft betreffenden Politikfeldern und/ 
oder Einrichtungen feststellen. 

Die Akteure der sozialen Landwirtschaft fangen jedoch allmäh
lich an, sich zu organisieren, um ihre Erfahrungen auszutau
schen, und die zentrale Rolle spontaner Netze von Bauern der 
sozialen Landwirtschaft muss anerkannt werden. 

4.4 Im Laufe der letzten Jahre hat die Europäische Kommis
sion eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung dieser Aktivi
täten eingerichtet, z.B. die COST-Aktion 866 „Green Care“, das 
SoFar-Projekt (eine von der Europäischen Kommission im Rah
men des 6. Rahmenprogramms für Forschung und technologi
sche Entwicklung finanzierte Initiative) und eine thematische 
Initiative, die sieben Mitgliedstaaten umfasst und im Dezember 
2009 im Rahmen des Europäischen Netzes für die Entwicklung 
des ländlichen Raums ins Leben gerufen wurde, um die Chancen 
und Hindernisse der durch den ELER kofinanzierten nationalen 
oder regionalen Entwicklungspläne für den ländlichen Raum zu 
untersuchen. 2008 legte Deutschland (durch Prof. Thomas VAN 
ELSEN) im Rahmen des SoFar-Projekts eine Zusammenfassung 
über die soziale Landwirtschaft vor, die 2009 aktualisiert wurde.
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5. Erforderliche Maßnahmen 

5.1 Anerkennung der sozialen Landwirtschaft auf EU-Ebene und 
Errichtung eines Rechtsrahmens 

5.1.1 Angesichts ihres Beitrags zur Erzeugung öffentlicher 
Güter und zur nachhaltigen Entwicklung sollte die soziale Land
wirtschaft gefördert und von den europäischen Instanzen und 
den Regierungen unterstützt werden. Dazu gehört die Aufstel
lung eines angemessenen und förderlichen Rechtsrahmens auf 
den einzelnen Ebenen, die Anerkennung des durch die soziale 
Landwirtschaft erzeugten Mehrwerts, eine bessere Steuerung der 
sozialen Landwirtschaft ebenso wie ein günstiges Umfeld und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Poli
tikbereichen und Verwaltungen (Gesundheit, Soziales, Landwirt
schaft, Beschäftigung) auf europäischer, nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene. Wünschenswert wären außerdem eine ge
zielte Unterstützung durch die öffentlichen Stellen und eine 
integrierte Nutzung der Strukturfonds zugunsten der sozialen 
Landwirtschaft, ebenso wie die Förderung und Unterstützung 
der interdisziplinären Forschung oder auch der Ausbau der 
Kommunikation und des Erfahrungsaustauschs. 

5.1.2 Bei der Aufstellung eines Rechtsrahmens sollte ein be
sonderes Augenmerk auf Fragen der Qualität der sozialen Land
wirtschaft gerichtet werden, um allgemeine Kriterien festzulegen, 
einschließlich Qualitätskriterien, denen die Maßnahmen entspre
chen müssen. Ebenso wäre es wichtig, die notwendigen Maß
nahmen zur Gewährleistung einer angemessenen Weiterverfol
gung der Aktivitäten in der sozialen Landwirtschaft zu ergreifen. 

5.1.3 Darüber hinaus könnte auch die Schaffung einer dauer
haften Struktur durch die Europäische Kommission unter Betei
ligung aller betroffenen Generaldirektionen sinnvoll sein, um die 
Entwicklung der sozialen Landwirtschaft in Europa zu unterstüt
zen, zu begleiten und zu koordinieren. Ähnliche Strukturen 
könnten auch in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden. 

5.2 Eine Datenbank auf EU-Ebene 

Auch wenn die Zahl der in der sozialen Landwirtschaft tätigen 
Betriebe in allen Ländern steigt, so entspricht sie doch insgesamt 
weniger als 1% aller Landwirtschaftsbetriebe. Aber es liegen nur 
wenige, lückenhafte statistische Daten über die soziale Landwirt
schaft vor. Es wäre daher sinnvoll, ein Programm zur statisti
schen Forschung auf europäischer Ebene einzuführen, um die 
soziale Landwirtschaft in Europa und ihre Ausformungen in 
Zahlen zu fassen und eingehender zu untersuchen. Die Kom
mission könnte diese Datenbank erweitern, um Forschungspro
gramme in jedem Mitgliedstaat zu fördern. 

5.3 Aufnahme der sozialen Landwirtschaft in Forschungsprogramme 

5.3.1 Die von SoFar und dem Projekt „Cost Action 866 – 
Green Care in Agriculture“ eingeleitete Zusammenarbeit auf eu
ropäischer Ebene muss gefördert und ausgebaut werden. Denn 
die Schaffung und der Austausch wissenschaftlicher, beruflicher 
und praktischer Kenntnisse in ganz Europa sind von großer 
Bedeutung. 

Für weitere Untersuchungen braucht die soziale Landwirtschaft 
die Unterstützung der Forschung in den Bereichen Therapie und 
Medizin, Sozialarbeit in der Landwirtschaft und Landwirtschaft 
und Ausbildung. Diese Forschungsarbeit muss in enger Abstim
mung mit der Arbeit vor Ort erfolgen. Empirische Erfolgsergeb
nisse bei der Therapie mit Pflanzen und Tieren müssen durch 

gewissenhafte wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden, 
damit sie von Medizinern anerkannt werden. Die Erfahrungen 
mit der wirkungsvollen Einbindung der Menschen in den Tages- 
und Jahresrhythmus der Arbeit auf dem Bauernhof müssen do
kumentiert und für weitere Entwicklungen in der sozialen Land
wirtschaft eingesetzt werden. 

5.3.2 Eine interdisziplinäre Forschung, welche die Auswir
kungen und Vorteile der sozialen Landwirtschaft aus unter
schiedlichen Blickwinkeln untersucht (aus gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher, gesundheitlicher und persönlicher Sicht), den 
Transfer erfahrungsbasierten Wissens gewährleistet und die Ak
teure vor Ort integriert, kann innovative Ideen erzeugen und das 
Engagement für die soziale Landwirtschaft stärken. Die wissen
schaftliche Unterstützung für Pilotprojekte kann dazu beitragen, 
Modelle, die auf Einzelbetrieben oder Genossenschaften basie
ren, für eine ganze Region zu entwickeln. Es sollten interdis
ziplinäre Studien und Forschungen durchgeführt werden, um die 
Auswirkungen der sozialen Landwirtschaft zu untersuchen, zum 
einen in Bezug auf die möglichen Einsparungen für die Kran
kenversicherungssysteme und zum anderen auf die Verbes
serung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Empfänger 
der entsprechenden Dienstleistungen. In einigen Ländern, ins
besondere in den Niederlanden, wurden diese Aspekte bereits 
in Untersuchungen und Studien behandelt. 

5.3.3 Diese Forschungsarbeiten könnten innerhalb des künf
tigen Rahmenprogramms Horizont 2020 (2014-2020) stattfin
den, da dieses die sozialen Aspekte im Bereich der Forschung 
und Innovation berücksichtigt. Die Koordinierung und Unter
stützung der sozialen Landwirtschaft durch Horizont 2020 ist 
äußerst wünschenswert, da dieses Programm die Treffen und 
den Austausch zwischen Forschern unterschiedlicher Diszipli
nen, die diese Art der Landwirtschaft betreffen, vereinfachen 
könnte. 

5.4 Aufnahme der sozialen Landwirtschaft in Ausbildungsprogramme 

Zur Gewährleistung eines guten Qualitäts- und Kompetenz
niveaus bei den Aktivitäten der sozialen Landwirtschaft sollte 
ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung der Akteure ge
richtet werden, und zwar sowohl der Betreuer als auch der 
Betreuten. Es wäre daher sinnvoll, in enger Zusammenarbeit 
mit Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen Weiterbildungs
programme zu entwickeln und anzubieten, um ein hohes Kom
petenzniveau der Betriebsleiter und ihrer Mitarbeiter, die Men
schen im Rahmen der sozialen Landwirtschaft betreuen, zu ge
währleisten. Ebenso sollte untersucht werden, welche Ausbil
dungen den im Rahmen der sozialen Landwirtschaft betreuten 
Menschen angeboten werden können. Diese sollten dann ent
sprechend umgesetzt werden. 

5.5 Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft und der Vernetzung 

5.5.1 Die innovativen Projekte im Bereich der sozialen Land
wirtschaft entstehen oftmals unabhängig voneinander, ohne 
Kenntnis von ähnlichen Projekten zu haben und ohne Erfahrun
gen untereinander auszutauschen. Dabei sind die Errichtung und 
der Ausbau von Netzen der sozialen Landwirtschaft von größter 
Bedeutung, um Erfahrungen auszutauschen, die einzelnen Pro
jekte bekannt zu machen und erfolgreiche Praktiken zu fördern. 
Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit dem Europäi
schen Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums gemacht. 
Diese Art von Netzen sollte ausgebaut werden.

DE 15.2.2013 Amtsblatt der Europäischen Union C 44/47



5.5.2 Zudem sollten sowohl die Zusammenarbeit als auch 
gemeinsame Veröffentlichungen und eine Internetpräsenz geför
dert werden. 

5.5.3 Außerdem sollte auf eine gemeinsame Interessenvertre
tung der sozialen Landwirtschaft auf politischer Ebene hingear
beitet und die Einrichtung eines Dachverbandes auf europäischer 
Ebene angeregt werden. Ein derartiger Verband, der auch die 
Zivilgesellschaft umfassen würde, könnte den Austausch zwi
schen den Akteuren der sozialen Landwirtschaft vereinfachen 
und ihnen sowohl technisch als auch verwaltungsmäßig zur 
Seite stehen, gleichzeitig aber auch die Interessen der sozialen 
Landwirtschaft auf politischer Ebene fördern. Dabei kommt den 
Landwirtschaftsverbänden eine wichtige Rolle zu. 

5.5.4 All diese Aktivitäten könnten im Rahmen der neuen 
Politik zur ländlichen Entwicklung 2014-2020 geplant und um
gesetzt werden und sich insbesondere auf das Europäische Netz 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und seine Pendants in 
den Mitgliedstaaten stützen. Auf diese Weise würde die vor
genannte thematische Initiative zur sozialen Landwirtschaft auf 
andere Mitgliedstaaten ausgeweitet. 

5.6 Aufnahme der sozialen Landwirtschaft in die Strategie für nach
haltige Entwicklung und den gemeinsamen strategischen Rahmen 

5.6.1 In der aktuellen Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums kam der sozialen Landwirtschaft eine gewisse Unterstüt
zung zugute, insbesondere im Rahmen der Schwerpunkte 3 
(Diversifizierung) und 4 (LEADER) sowie des Schwerpunkts „So
ziale Eingliederung“ des ESF. Durch die Anerkennung der sozia
len Landwirtschaft als Triebkraft für die Entwicklung der länd
lichen Wirtschaft sollten ihr sämtliche, durch die europäischen 
Sozialfonds (ELER, ESF, EFRE) geförderten und finanzierten 
Maßnahmen offenstehen, so dass sie Zugang zu neuen Finan
zierungsquellen erhält. 

5.6.2 Auch wenn die Kommissionsvorschläge für den kom
menden Programmplanungszeitraum für die Strukturfonds die 
eine oder andere neue Perspektive öffnen – insofern, als Ar
mutsbekämpfung, soziale Inklusion und Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten ausdrücklich als Ziele dieser Po
litik genannt werden, die sich sehr gut mit der sozialen Land
wirtschaft kombinieren lassen –, so scheint es doch notwendig, 
die Rolle der sozialen Landwirtschaft sowohl in der kommenden 

Programmplanung als auch im Partnerschaftsvertrag stärker her
vorzuheben, um sie noch besser unterstützen zu können. In 
diesem Zusammenhang sollten die EU und die Mitgliedstaaten 
die einzelnen Politikfelder, die die soziale Landwirtschaft betref
fen, koordinieren. Der EWSA meint, dass die Mitgliedstaaten 
und die einzelnen, für die Verwaltung der europäischen Mittel 
zuständigen und verantwortlichen (nationalen und gemein
schaftlichen) Behörden enger zusammenarbeiten sollten, um 
die Hindernisse beim Zugang zu den Strukturfonds zu beseiti
gen und den Zugang für die Akteure vor Ort zu vereinfachen. 

5.6.3 Der neue Programmplanungsrahmen bietet der sozia
len Landwirtschaft die Möglichkeit, sich eine Finanzierung durch 
mehrere Fonds – und über mehrere Jahre – zu sichern. Durch 
den gemeinsamen strategischen Rahmen können die einzelnen 
Fonds im Rahmen einer Mehrfachfinanzierungsstrategie kom
biniert werden. Die Mitgliedstaaten sollten dazu angeregt wer
den, die soziale Landwirtschaft in ihrer Programmplanung zu 
erwähnen und gezielte Programme auszuarbeiten, damit die so
ziale Landwirtschaft die einzelnen Strukturfonds stärker nutzen 
kann. Es ist in der Tat von größter Bedeutung, die nationalen 
und lokalen Behörden zur konkreten Nutzung dieser Finanzie
rungsmöglichkeiten zu veranlassen. 

Angesichts ihres multidimensionalen und multifunktionalen 
Charakters könnten die soziale Landwirtschaft und ihre Akteure 
einen großen Nutzen aus einem wahrhaft integrierten Ansatz 
ziehen, da die Inanspruchnahme der einzelnen Fonds und die 
entsprechenden Verfahren und Schritte vereinfacht und besser 
koordiniert würden. 

5.6.4 Zu diesem Zweck könnte es sehr sinnvoll sein, im 
Rahmen der ländlichen Entwicklung eine Kommunikationspoli
tik für Mitgliedstaaten einzurichten, die die Weiterverfolgung 
und Berichterstattung mit einschließt. Eine andere Möglichkeit 
bestünde darin, ein thematisches Teilprogramm nach Artikel 8 
auszuarbeiten oder die LEADER-Projekte mit dem Schwerpunkt 
„soziale Landwirtschaft“ auszubauen. 

5.6.5 Schließlich sollten die einzelnen Generaldirektionen en
ger zusammenarbeiten, um den Zugang der sozialen Landwirt
schaft zu sämtlichen Strukturfonds zu vereinfachen und die 
Hindernisse, die den Landwirten bisher den Zugang zu regional
politischen Maßnahmen versperrt haben, zu beseitigen. 

Brüssel, den 12. Dezember 2012 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Staffan NILSSON
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